
Hommel Unverzagt GmbH – Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

1. Geltungsbereich,
Vertragsabschluss

1.1 Wir erbringen sämtliche Lieferungen
und Leistungen ausschließlich unter
Zugrundelegung dieser AGB. Entgegen-
stehenden Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen des Käufers widersprechen wir
ausdrücklich. Sie gelten auch dann
nicht, wenn wir diesen nicht in jedem
Einzelfall widersprechen. Ihre Anerken-
nung durch uns bedarf einer ausdrück-
lichen schriftlichen Zustimmung.

1.2 Alle Vereinbarungen, die wir mit dem
Käufer im Zusammenhang mit dem
Abschluss und der Ausführung von Ver-
trägen treffen, bedürfen der Schriftform.
Insbesondere mündliche Nebenabreden,
Zusagen, Zusicherungen und Garantien
unserer Angestellten werden erst durch
unsere schriftliche Bestätigung für uns
bindend.

1.3 Alle Angaben, wie Maße, Gewichte,
Leistungsdaten, Abbildungen, Beschrei-
bungen, Skizzen und Zeichnungen in
Katalogen, Broschüren, Preislisten und
sonstigen Drucksachen oder elektroni-
schen Medien sind nur annähernd,
jedoch bestmöglich erteilt, sind jedoch
für uns insoweit unverbindlich. Das
Gleiche gilt für derartige Angaben der
Hersteller.

1.4 An Zeichnungen, Plänen, Kalkulationen
und sonstigen, dem Käufer überlas-
senen Angebotsunterlagen behalten wir
uns die Eigentums- und Urheberrechte
vor. Der Käufer darf diese nur nach
unserer ausdrücklichen schriftlichen
Zustimmung an Dritte weitergeben.

1.5 Verträge kommen mit unserer schrift-
lichen Auftragsbestätigung zustande,
sofern nicht der Käufer ein von uns ab-
gegebenes verbindliches Angebot
inhaltsgleich mit seiner Bestellung
bestätigt.

1.6 Die mündliche, telefonische oder schrift-
liche Anforderung unseres Service-
Personals zur Beratung, Diagnose, Mon-
tage, Installation, Inbetriebsetzung,
Inspektion und/oder Reparatur von
Maschinen und Geräten stellt einen
verbindlichen Auftrag seitens des Auf-
traggebers an uns dar.

1.7 Für den Umfang von Lieferungen (Ver-
schleiß- oder Ersatzteilen) ist aus-
schließlich unsere schriftliche Auftrags-
bestätigung maßgebend. Im Falle eines
Angebots mit zeitlicher Bindung und
fristgemäßer Annahme gilt das Ange-
bot, sofern keine rechtzeitige
Auftragsbestätigung vorliegt. Nebenab-
reden, sonstige Vereinbarungen und
Änderungen bedürfen immer unserer
schriftlichen Bestätigung.

2. Leistungsumfang / Mitwirkungs-
pflichten des Auftraggebers

2.1 Wir setzen für die durchzuführenden
Arbeiten und/oder Beratungen qualifi-
ziertes und geschultes Personal ein. Wir
stellen im erforderlichen Umfang War-
tungsmaterial, Diagnose- und Test-
einrichtungen zur Verfügung.

2.2 Von uns avisierte Technikertermine sind
nicht bindend. Wir tragen für eine mög-
lichst zeitnahe Einhaltung der Termine
unter Berücksichtigung der Interessen
des Auftraggebers Sorge. Sofern aller-
dings solche Termine nicht eingehalten
werden können, kann der Auftraggeber
hieraus keine Schadensersatzansprüche
gleich welcher Art, insbesondere wegen
Produktionsausfall, gegen uns geltend
machen.

2.3 Unser Service-Personal erstellt über die
durchgeführten Arbeiten (Ausnahme:
Beratung und ServiceLine) einen Leis-
tungsnachweis, der vom Auftraggeber
zu unterschreiben ist.

2.4 Für die Dauer der Arbeiten hat der Auf-
traggeber dem Service-Personal die
erforderlichen Hilfskräfte und Hilfsmit-

tel, wie Werkzeuge, Hebe- und Trans-
portmittel, Heizung, Beleuchtung,
Betriebskraft oder dergleichen kostenlos
zur Verfügung zu stellen. Die Bedienung
dieser Hilfsmittel erfolgt nur durch das
Personal des Auftraggebers oder auf
dessen Gefahr.

2.5 Der Auftraggeber benennt einen seiner
am Einsatzort tätigen Mitarbeiter als
Ansprechpartner für unser Service-Per-
sonal.

2.6 Für die Auswahl eines geeigneten Ortes
zur Aufstellung und zum Betrieb (Statik,
Bodenverdichtung, Belastbarkeit, Tem-
peratur, Sonneneinstrahlung) von uns
gelieferter Maschinen ist der Käufer ver-
antwortlich. Vorgaben aus der Maschi-
nendokumentation sind hierbei zwin-
gend zu beachten.

3. Preis, Zahlung, Aufrechnung
3.1 Die Preise gelten mangels besonderer

Vereinbarung ab Werk/Lager einschließ-
lich Verladung im Werk/Lager, jedoch
ausschließlich Verpackung. Zu den Prei-
sen kommt die Mehrwertsteuer in der
jeweiligen gesetzlichen Höhe hinzu. Bei
Ersatzteilbestellungen nach 16:30 Uhr
und Auslieferung am gleichen Tag wird
eine Kostenpauschale in Höhe von
€ 20,00 erhoben.

3.2 Ohne besondere Vereinbarung ist die
Zahlung zu leisten in bar ohne jeden
Abzug frei unserer angegebenen Zahl-
stelle, und zwar:
a) Maschinen:
30 % Anzahlung sofort nach Eingang

der Auftragsbestätigung.
60 % bei Meldung der Versand-

bereitschaft.
10 % innerhalb 14 Tage nach

Rechnungsdatum.
b) Serviceleistungen, Zubehör und

Ersatzteile:
Falls nichts anderes vereinbart oder
in unseren Rechnungen angegeben,
sofort nach Leistungserbringung
ohne jeglichen Abzug.

Kosten des Zahlungsverkehrs trägt der
Auftraggeber.

3.3 Wird nach Auftragserteilung und Verein-
barung der Zahlungsform gem. §§ 3, 2
unserer AGB eine andere Form der
Finanzierung und/oder einer
Nutzungsüberlassung der Maschine ver-
einbart, sei es Leasing, Kaufpreisfinan-
zierung über eine durch die Verkäuferin
vermittelte Finanzierungsstelle oder
Miete, gilt unbeschadet der Zahlungs-
verpflichtung des Kunden aus dem
sodann geschlossenen Vertrag für den
vorstehenden Kaufpreis folgendes:
Neben den Finanzierungsverpflichtun-
gen aus dem alternativ gewählten Ver-
schaffungsmodell (Leasing, Miete,
Finanzierung etc.), bei denen Gläubiger
des Zahlungsanspruches eine Drittfirma
sein kann, zahlt der Käufer an Hommel
Unverzagt GmbH einen Pauschalbetrag
in Höhe von 0,5 % vom Auftragswert
zuzüglich jeweils gesetzlicher Mehr-
wertsteuer für die aus der Vertrags-
abwicklung bzw. -umschreibung ent-
stehenden Mehraufwendungen bei
Hommel.
Die Zahlung ist sofort mit Abschluss des
alternativen Finanzierungsvertrages
bzw. Nutzungsüberlassungsvertrages
nach Rechnungsstellung durch Hommel
fällig.

3.4 Bei Zahlungsverzug hat der Käufer Ver-
zugszinsen in Höhe von 8 % über dem
Basiszinssatz zu bezahlen. Wir können
aus einem anderen Rechtsgrund höhere
Zinsen verlangen. Die Geltendmachung
eines weiteren Schadens bleibt unbe-
rührt. Der Auftraggeber kommt späte-
stens zehn Tage nach Fälligkeit und
Zugang der Rechnung/Zahlungsaufstel-

lung oder Empfang der Gegenleistung
in Verzug.

3.5 Die Zurückhaltung von Zahlungen oder
die Aufrechnung steht dem Käufer nur
zu, wenn seine Gegenansprüche unbe-
stritten, rechtskräftig festgestellt oder
von uns anerkannt sind.

3.6 Wir sind berechtigt, mit sämtlichen For-
derungen, die dem Käufer, gleich aus
welchem Rechtsgrund, gegen uns oder
der zu unserer Firmengruppe gehören-
den Gesellschaften (§18 AktG) zuste-
hen, aufzurechnen. Dies gilt auch dann,
wenn Barzahlung, Zahlung in Wechseln
oder anderen Leistungen erfüllungshal-
ber vereinbart worden ist. Sind die For-
derungen verschieden fällig, so werden
unsere Forderungen spätestens mit der
Fälligkeit unserer Verbindlichkeit fällig
und mit Wertstellung abgerechnet. Dies
gilt auch für die Verrechnung von Forde-
rungen der zu unserer Firmengruppe
gehörenden Gesellschaften. Unsere
Gruppengesellschaften, die uns zur Auf-
rechnung ermächtigt haben, sind ein-
sehbar unter www.hommel-gruppe.de.

4. Lieferzeiten und Lieferfrist
4.1 Lieferzeiten und Lieferfristen bestimmen

sich nach den vertraglichen Vereinba-
rungen. Der Beginn einer Lieferfrist
setzt die Abklärung aller technischen
Fragen, die Vorlage vom Käufer zu
beschaffender Unterlagen, Genehmi-
gungen, Freigaben sowie Eingang einer
vereinbarten Anzahlung durch den Käu-
fer voraus.

4.2 Lieferzeiten und Lieferfristen sind einge-
halten, wenn bis zu ihrem Ablauf der
Liefergegenstand das Werk/Lager ver-
lassen hat oder die Versandbereitschaft
mitgeteilt ist.

4.3 Die Lieferzeiten und Lieferfristen verlän-
gern sich angemessen bei höherer
Gewalt, Arbeitskämpfen, insbesondere
Streik und Aussperrung, sowie anderen
Ereignissen, wenn diese außerhalb
unseres Einflussbereichs liegen und von
uns nicht zu vertreten sind. Wir werden
dem Käufer den Beginn und das Ende
derartiger Umstände baldmöglichst mit-
teilen.

4.4 Kommen wir in Verzug und erwächst
dem Käufer hieraus ein Schaden, so ist
er berechtigt, eine pauschale Verzugs-
entschädigung zu verlangen. Sie beträgt
für jede volle Woche der Verspätung
0,5 %, im Ganzen aber höchstens 5 %
vom Wert desjenigen Teils der Gesamt-
lieferung, der infolge der Verspätung
nicht rechtzeitig oder nicht vertrags-
gemäß genutzt werden kann. Dies gilt
nicht für Zubehör- und Ersatzteilliefe-
rungen. Weitere Schadensersatzan-
sprüche aus Verzug bestimmen sich
ausschließlich nach Abschnitt 9.

4.5 Wird der Versand bzw. eine Abnahme,
falls diese vereinbart oder gesetzlich
vorgesehen ist, aus Gründen verzögert,
die der Käufer zu vertreten hat, so wer-
den ihm, nach Anzeige der Versand-
bzw. Abnahmebereitschaft die durch die
Verzögerung entstandenen Kosten
berechnet. Erfolgt die Lagerung in unse-
rem Werk/Lager, können wir für jeden
vollendeten Monat der Lagerung min-
destens 0,5 % des Rechnungsbetrages
als Lagerkosten berechnen.

4.6 Wir sind zur Einhaltung der Lieferzeiten
und Lieferfristen nur verpflichtet, wenn
der Käufer seine Vertragspflichten recht-
zeitig und ordnungsgemäß erfüllt. Die
Einrede des nicht erfüllten Vertrages
bleibt vorbehalten.

4.7 Rücklieferung nicht benötigter Ersatz-
teile bzw. defekter Teile (Austausch
gegen Neuteile)

Nicht benötigte Teile sowie im Aus-
tausch gegen Neuteile ausgebaute
defekte Teile sind maximal innerhalb

von 14 Tagen nach Erhalt der Neuteile
an uns zurückzuliefern.
Eine vollständig ausgefüllte Defektbe-
schreibung (Formular ist dem Aus-
tauschteil beigefügt) muss dem zurück-
gelieferten, defekten Teil beigefügt sein.
Eine Kostenpauschale für Prüfung und
Wiedereinlagerung in Höhe von 10 %
des Warenwertes werden bei der Gut-
schrift in Abzug gebracht.
Wir sind außerdem berechtigt, bei Über-
schreitung o.g. Frist oder bei fehlen-
der/unvollständiger Defektbeschreibung
eine Kostenpauschale von 20 % des
Warenwertes bei der Gutschrift in
Abzug zu bringen. Teile, die speziell für
den Auftraggeber beschafft oder ange-
fertigt wurden, sind von der Rückliefer-
möglichkeit ausgeschlossen.

5. Gefahrübergang
5.1 Die Gefahr geht mit dem Versand des

Liefergegenstandes auf den Käufer
über. Dies gilt auch dann, wenn abspra-
chegemäß Teillieferungen erfolgen oder
wir noch weitere Leistungen, wie z.B.
die Versendung und Aufstellung über-
nommen haben. Soweit eine Abnahme
gesetzlich vorgesehen oder vereinbart
ist, ist diese für den Gefahrübergang
maßgebend. Der Käufer darf die
Abnahme bei Vorliegen eines nicht
wesentlichen Mangels nicht verwei-
gern.

5.2 Auf Wunsch des Käufers versichern wir
auf seine Kosten die Sendung gegen
Diebstahl, Bruch-, Transport-, Feuer- und
Wasserschäden sowie sonstige ver-
sicherbare Risiken.

5.3 Verzögert sich oder unterbleibt der Ver-
sand bzw. eine Abnahme infolge von
Umständen, die der Käufer zu vertreten
hat, geht die Gefahr vom Tage der Mit-
teilung der Versandbereitschaft bzw.
Abnahmebereitschaft auf den Käufer
über. Wir verpflichten uns jedoch, auf
Wunsch und Kosten des Käufers die Ver-
sicherungen abzuschließen, die dieser
verlangt.

5.4 Wir sind zu zumutbaren Teillieferungen
berechtigt.

6. Eigentumsvorbehalt
6.1 Alle gelieferten Waren bleiben unser

Eigentum (Vorbehaltsware) bis zur
Erfüllung sämtlicher Forderungen, gleich
aus welchem Rechtsgrund, einschließ-
lich der künftig entstehenden oder
bedingten Forderungen, auch aus
gleichzeitig oder später abgeschlos-
senen Verträgen sowie einschließlich der
Forderungen, die durch den Insolvenz-
verwalter einseitig im Wege der Erfül-
lungswahl begründet werden. Das gilt
auch, wenn Zahlungen auf besonders
bezeichnete Forderungen geleistet wer-
den. Wir sind berechtigt, aufgrund des
Eigentumsvorbehalts die Vorbehalts-
ware vom Käufer heraus zu verlangen,
wenn wir vom Vertrag zurückgetreten
sind.

6.2 Der Käufer ist verpflichtet, die Vorbe-
haltsware pfleglich zu behandeln,
solange das Eigentum noch nicht auf
ihn übergegangen ist. Insbesondere ist
er verpflichtet, diese auf eigene Kosten
gegen Diebstahl- und Wasserschäden
ausreichend zum Neuwert zu ver-
sichern. Müssen Wartungs- und
Inspektionsarbeiten durchgeführt wer-
den, hat der Käufer diese durch ge-
eignetes Fachpersonal auf eigene
Kosten rechtzeitig auszuführen. Der
Zugang zur Vorbehaltsware muss dem
Verkäufer oder einem von ihm Bevoll-
mächtigten jederzeit möglich sein.

6.3 Be- und Verarbeitung oder Umbildung
von Vorbehaltsware erfolgt für uns als
Hersteller i.S. von § 950 BGB, ohne uns
zu verpflichten. Die verarbeitete Ware
gilt als Vorbehaltsware i.S. von
Abschnitt 6.1. Das Anwartschaftsrecht



des Käufers an der Vorbehaltsware
bleibt erhalten. Bei Verarbeitung oder
Verbindung von Vorbehaltsware mit
anderen Waren durch den Käufer erwer-
ben wir das Miteigentum an der neuen
Sache im Verhältnis des objektiven Wer-
tes unserer Sache zu den anderen bear-
beiteten Sachen zur Zeit der Verarbei-
tung oder Verbindung. Der Käufer
überträgt uns die ihm zustehenden
Eigentumsrechte an dem neuen
Bestand oder der Sache im Umfang des
Rechnungswertes der Vorbehaltsware
und verwahrt sie unentgeltlich für uns.

6.4 Der Käufer darf die Vorbehaltsware nur
im gewöhnlichen Geschäftsverkehr zu
seinen normalen Geschäftsbedingungen
und solange er nicht in Verzug ist, ver-
äußern. Die Forderungen des Abneh-
mers aus der Weiterveräußerung der
Vorbehaltsware tritt der Käufer schon
jetzt an uns in Höhe des mit uns verein-
barten Rechnungsbetrages (einschließ-
lich Mehrwertsteuer) ab. Diese Abtre-
tung gilt unabhängig davon, ob die
Vorbehaltsware ohne oder nach Verar-
beitung weiter verkauft worden ist. Der
Käufer bleibt zur Einziehung der Forde-
rung auch nach der Abtretung ermäch-
tigt. Unsere Befugnis, die Forderung
selbst einzuziehen, bleibt davon un-
berührt. Wir werden von diesem Recht
jedoch nicht Gebrauch machen, so
lange der Käufer seinen Zahlungsver-
pflichtungen nachkommt, nicht in Zah-
lungsverzug ist und kein Antrag auf
Eröffnung eines Insolvenzverfahrens
gestellt ist oder Zahlungseinstellung
vorliegt.

6.5 Zur Abtretung der Forderungen – ein-
schließlich des Forderungsverkaufs an
Factoring-Banken – ist der Verkäufer nur
mit unserer vorherigen schriftlichen Zu-
stimmung berechtigt. Auf unser Verlan-
gen ist er verpflichtet, seine Abnehmer
sofort von der Abtretung an uns zu
unterrichten – sofern wir das nicht
selbst tun – und uns die zur Einziehung
erforderlichen Auskünfte und Unterla-
gen zu geben.

6.6 Der Käufer darf den Liefergegenstand
weder veräußern, verpfänden, noch zur
Sicherung übereignen. Von einer Beein-
trächtigung durch Dritte muss uns der
Käufer unverzüglich benachrichtigen.

6.7 Übersteigt der Wert der bestehenden
Sicherheiten die gesicherten Forderun-
gen insgesamt um mehr als 20 %, sind
wir auf Verlangen des Käufers zur Frei-
gabe von Sicherheiten nach unserer
Wahl verpflichtet.

7. Mängelrechte
7.1 Offen erkennbare Sachmängel sind uns

unverzüglich, spätestens 14 Tage nach
Ablieferung schriftlich anzuzeigen.
Andere Sachmängel sind unverzüglich
nach Entdeckung, spätestens mit Ablauf
der Verjährungsfrist, schriftlich anzu-
zeigen. Ist eine Mängelrüge aus vom
Käufer zu vertretenden Gründen zu
Unrecht erfolgt, sind wir berechtigt, die

uns entstandenen Aufwendungen
ersetzt zu verlangen.

7.2 Um Sachmängel handelt es sich nicht
bei natürlichem Verschleiß, einem von
der Beschaffenheitsvereinbarung auf-
grund unsachgemäßer Behandlung,
Lagerung oder Aufstellung, Nichtbeach-
tung von Einbau- und Bedienungsvor-
schriften, unsachgemäßer Wartung,
übermäßiger Beanspruchung oder
nicht vertragsgemäßer Verwendung
abweichenden Zustand der Lieferung.
Mängelansprüche bestehen auch nicht,
wenn die Lieferung von Dritten oder
durch Einbau von Teilen fremder Her-
kunft verändert wird, es sei denn, dass
zwischen der Veränderung und dem
Mangel kein ursächlicher Zusammen-
hang besteht.

7.3 Nach Durchführung einer gesetzlich vor-
gesehenen oder vereinbarten Abnahme
kann der Käufer wegen Mängeln, die
bei der vereinbarten Art der Abnahme
feststellbar waren, keine Mängelrechte
mehr geltend machen.

7.4 Bei berechtigter, fristgemäßer Mängel-
rüge können wir den Mangel beseitigen
oder mangelfrei nachliefern (Nacherfül-
lung). Bei Fehlschlagen der Nacherfül-
lung kann der Käufer die vereinbarte
Vergütung mindern oder nachbessern
oder nach Setzen und erfolglosem
Ablauf einer angemessenen Nachfrist
vom Vertrag zurücktreten. Das Rück-
trittsrecht steht dem Käufer nicht zu,
wenn die Pflichtverletzung unerheblich
ist.

7.5 Wir können die Nacherfüllung unbe-
schadet uns möglicherweise zustehen-
den Leistungsverweigerungsrechts nach
§ 275 Abs. 2 BGB verweigern, wenn
beide Arten der Nacherfüllung nur mit
unverhältnismäßigen Kosten möglich
sind. Aufwendungen, die dadurch ent-
stehen, dass die Lieferung vom Käufer
an einen anderen Ort als den vereinbar-
ten Lieferort oder die Niederlassung des
Käufers verbracht worden ist, überneh-
men wir nur, wenn dies schriftlich ver-
einbart oder uns bei Vertragsabschluss
bekannt gemacht worden ist.

7.6 Rückgriffsrechte des Käufers aus einem
Verbrauchsgüterkauf nach § 478 BGB
bleiben unberührt.

7.7 Mängelansprüche verjähren in 12
Monaten, sofern nicht gesetzlich bei
Bauwerken und Sachen für Bauwerken
in § 438 Abs. 1 Nr. 2, für den Rückgriffs-
anspruch in § 479 Abs. 1 und bei
Baumängeln in § 634 a BGB längere
Verjährungsfristen vorgeschrieben sind.

7.8 Ansprüche des Käufers auf Schadens-
ersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwen-
dungen richten sich nach Abschnitt 9.

7.9 Für Rechtsmängel, die nicht in der Ver-
letzung von Schutzrechten Dritter
begründet sind, gelten die Bestimmun-
gen dieses Abschnitts entsprechend.

8. Schutz- und Urheberrechte
8.1 Der Käufer hat uns unverzüglich von be-

haupteten Schutzrechtsverletzungen
oder diesbezüglichen Risiken zu unter-
richten und uns im Falle einer Inan-
spruchnahme – soweit möglich und
zumutbar – in Maßnahmen der Rechts-
verfolgung einzubeziehen. Im Falle einer
erwiesenen Schutzrechtsverletzung sind
wir berechtigt, nach unserer Wahl die
ausreichenden Nutzungsrechte zu
erwirken oder die Lieferung unter
Berücksichtigung der vereinbarten
Beschaffenheiten so zu modifizieren,
dass Schutzrechte nicht mehr verletzt
werden. Gelingt dies nicht innerhalb
angemessener Frist oder ist es nur mit
unverhältnismäßigen Kosten möglich,
stehen dem Besteller die Mängel-
ansprüche gemäß Abschnitt 7 dieser
AGB zu.

8.2 Ansprüche des Käufers wegen Schutz-
rechtsverletzungen sind ausgeschlos-
sen, wenn er diese zu vertreten hat.
Dies gilt insbesondere für den Fall, dass
wir gemäß der Spezifikation oder den
Anweisungen des Käufers fertigen oder
die Schutzrechtsverletzung aus der Nut-
zung des Liefergegenstands mit ande-
ren, nicht von uns stammenden Gegen-
ständen erfolgt.

8.3 Weitergehende Ansprüche aus Schutz-
rechtsverletzungen richten sich im
Übrigen nach Abschnitt 9 dieser AGB.
Für die Verjährung von Schutzrechtsver-
letzungen gilt Abschnitt 7 dieser AGB.

9. Schadensersatzansprüche,
Haftung

9.1 Ansprüche auf Schadensersatz und
Ersatz vergeblicher Aufwendungen i.S.
von § 284 BGB stehen dem Käufer bei
Verletzung vertraglicher oder außerver-
traglicher Pflichten nur zu
– bei vorsätzlichem oder grob

fahrlässigem Verhalten,
– bei vorsätzlicher oder fahrlässiger

Verletzung des Lebens, Körpers oder
der Gesundheit,

– bei Nichteinhaltung von Garantie-
zusagen,

– bei vorsätzlicher oder fahrlässiger Ver-
letzung wesentlicher Vertragspflich-
ten,

– bei Haftung nach dem Produkthaf-
tungsgesetz oder sonstiger zwingen-
der gesetzlicher Haftung.

9.2 Bei Verletzung wesentlicher Vertrags-
pflichten ist der Anspruch auf Schadens-
ersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwen-
dungen auf den vertragstypischen,
vorhersehbaren Schaden begrenzt,
soweit wir nicht vorsätzlich oder grob
fahrlässig gehandelt haben oder wegen
der Verletzung des Lebens, Körpers oder
der Gesundheit oder der Nicht-
einhaltung von Garantien haften.

9.3 Wir übernehmen keine Haftung für
Schäden, die dem Auftraggeber dadurch
entstanden sind, dass er telefonische

Anweisungen unserer Troubleshooter
fehlerhaft umgesetzt hat.

9.4 Mit den vorstehenden Regelungen ist
eine Änderung der Beweislast zum
Nachteil des Käufers nicht verbunden.

9.5 Soweit die Haftung uns gegenüber aus-
geschlossen oder eingeschränkt ist, gilt
dies auch im Hinblick auf die persönli-
che Haftung unserer Angestellten,
Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und
Erfüllungsgehilfen.

10. Erfüllungsort, Gerichtsstand,
anwendbares Recht

10.1 Erfüllungsort ist bei Lieferung ab Werk
das Lieferwerk, bei den übrigen Liefe-
rungen unser Lager. Alleiniger Gerichts-
stand für alle aus dem Vertragsverhält-
nis sich ergebenden Streitigkeiten ist
das an unserem Geschäftssitz zustän-
dige Gericht. Wir sind jedoch auch
berechtigt, den Käufer an seinem allge-
meinen Gerichtsstand zu verklagen.

10.2 Für alle Rechtsbeziehungen zwischen
uns und dem Käufer gilt das materielle
Recht der Bundesrepublik Deutschland
unter Ausschluss des Übereinkommens
der Vereinten Nationen über Verträge
über den internationalen Warenkauf
(CISG).

11. Stornierung
Bei Stornierung seitens des Auftragge-
bers machen wir grundsätzlich eine
pauschale Entschädigung in Höhe von
20 % des Auftragwertes geltend, es sei
denn, wir weisen dem Auftraggeber
höhere uns entstandene Kosten nach.

12. Gültigkeit
Ab 01.10.2011

13. Teilunwirksamkeit, Datenschutz
13.1 Sollten einzelne Bestimmungen dieser

AGB ganz oder teilweise unwirksam
sein oder werden, berührt dies die Wirk-
samkeit des Vertrages und der übrigen
AGB nicht. In keinem Fall ist eine solche
Bestimmung durch die AGB des Käufers
zu ersetzen. Eine unwirksame Bestim-
mung wird durch die gesetzliche
Bestimmung ersetzt.

13.2 Wir sind berechtigt, die im Zusammen-
hang mit der Geschäftsverbindung vom
Käufer erhaltenen Daten unter Einhal-
tung der Vorgaben des Bundesdaten-
schutzgesetzes zu bearbeiten und zu
speichern bzw. durch von uns beauf-
tragte Dritte bearbeiten und speichern
zu lassen.

Stand: Oktober 2011
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Hommel Unverzagt GmbH
Mercedesstraße 15
71384 Weinstadt-Endersbach
Telefon: (0 71 51) 20 51-0
Telefax: (0 71 51) 20 51-100
huv@hommel-gruppe.de

Geschäftsführer:
Uwe Henning, Gisbert Krause
Registergericht: Waiblingen HR B 4674
UST-ID-Nr. DE 811154698

www.hommel-gruppe.de
Die Experten für profitable Zerspanung

Hommel Unverzagt GmbH
Kundenzentrum Produktbereich Nakamura-Tome
Max-Planck-Straße 2
55218 Ingelheim
Telefon: (0 61 32) 790 60-0
Telefax: (0 6132) 4 0241
huv@hommel-gruppe.de


